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1. Instanz

Aktenzeichen S 7 RJ 661/01 A
Datum 17.01.2003

2. Instanz

Aktenzeichen L 14 RJ 101/03
Datum 18.03.2004

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom 17. Januar 2003
wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist eine Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit.

Der 1947 geborene KlÃ¤ger, ein jugoslawischer StaatsbÃ¼rger mit Wohnsitz in
seiner Heimat, hat keine Berufsausbildung durchlaufen. Er war von Juni 1970 bis
November 1977 in der Bundesrepublik Deutschland ungelernt
versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt mit Monteurarbeiten im Hochspannungsbau. In
seiner Heimat war er zuletzt bis 1996 als PfÃ¶rtner tÃ¤tig und befand sich danach
im Krankenstand; seit 13.07.1999 bezieht er dort eine Invalidenrente.

Nach mehrfachen ergebnislosen RentenantrÃ¤gen (ablehndende Bescheide der
Beklagten vom 30.01.1997, 15.12.1997 und 04.03.1999 nach vorherigen
Ã¤rztlichen Untersuchungen durch die Invalidenkommission in N.) stellte der
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KlÃ¤ger am 22.02.1999 erneut bei der Beklagten Rentenantrag. BeigefÃ¼gt war ein
Gutachten der Invalidenkommission in N. vom 13.07.1999 nebst einer Vielzahl von
Ã¤rztlichen Unterlagen. Mit streitgegenstÃ¤ndlichem Bescheid vom 13.11.2000 wies
die Beklagte den Antrag nach stationÃ¤rer klinischer Untersuchung und
Beobachtung in ihrer Gutachterstelle in Regensburg vom 25. bis 27.09.2000
(erhobene Diagnosen: "Ã�bergewicht mit grenzwertig erhÃ¶htem arteriellem
Blutdruck, wirbelsÃ¤ulenbezogene Beschwerden bei Ã�bergewicht, psychogene
Zittrigkeit" â�� kein Anhalt fÃ¼r einen leistungsrelevanten neurologischen oder
psychiatrischen Befund; LeistungsfÃ¤higkeit nicht wesentlich reduziert) ab mit der
BegrÃ¼ndung, die ErwerbsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers sei zwar eingeschrÃ¤nkt, er
kÃ¶nne jedoch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vollschichtige Arbeiten verrichten
und somit mindestens die HÃ¤lfte des vergleichsweise heranzuziehenden
Arbeitseinkommens einer gesunden Vergleichsperson erzielen. Der Widerspruch des
KlÃ¤gers gegen diesen Bescheid wurde mit Widerspruchsbescheid vom 07.05.2001
zurÃ¼ckgewiesen.

Im Klageverfahren vor dem Sozialgericht (SG) gab der KlÃ¤ger seine in Deutschland
verrichteten TÃ¤tigkeiten mit "Monteur an der Hochspannungsleitung" sowie eine
Anlernzeit von 18 Monaten an. Das SG ermittelte bei der Nachfolgefirma des letzten
Arbeitgebers (Firma A. Leitungs- und Netzbau), der Firma A. Energietechnik GmbH,
dass dort keine Unterlagen Ã¼ber die TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers mehr vorhanden
waren. Es erhob Beweis Ã¼ber den Gesundheitszustand und die ErwerbsfÃ¤higkeit
des KlÃ¤gers durch Einholung von Ã¤rztlichen Gutachten des Dr.Z. sowie der
Dres.P. und S â�¦ Dr.Z. stellte aufgrund persÃ¶nlicher Untersuchung des KlÃ¤gers
am 15.01.2003 die Diagnosen: "WirbelsÃ¤ulensyndrom bei
Abnutzungserscheinungen ohne neurologische Ausfallerscheinungen,
Bluthochdruck, Schwindel, essentieller Tremor". Nach seinen AusfÃ¼hrungen hatten
die Abnutzungserscheinungen an der WirbelsÃ¤ule nur zu leichtergradigen
FunktionsstÃ¶rungen gefÃ¼hrt; schwere kÃ¶rperliche Arbeiten, BÃ¼cken und
Zwangshaltungen sollten deshalb unterbleiben. Der Bluthochdruck wurde als gut
eingestellt ohne RÃ¼ckwirkungen auf das Herz-Kreislauf-System und ohne sonstige
nennenswerte Folgeerscheinungen bezeichnet; insoweit sollten lediglich schwere
kÃ¶rperliche Arbeiten und Arbeiten unter groÃ�er StreÃ�belastung unterbleiben.
BezÃ¼glich des essentiellen Tremors, dessen AusprÃ¤gungsgrad ebenfalls als nicht
gravierend angesehen wurde, ergaben sich EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r TÃ¤tigkeiten,
die ein besonderes FeingefÃ¼hl der Finger erforderten. Insgesamt hielt Dr.Z. noch
leichte kÃ¶rperliche Arbeiten im Wechsel zwischen Gehen, Stehen und Sitzen, ohne
BÃ¼cken, Zwangshaltungen, schweres Heben und Tragen und ohne groÃ�e
Anforderungen an das FeingefÃ¼hl der Finger fÃ¼r mÃ¶glich; TÃ¤tigkeiten auf
Leitern und an laufenden Maschinen sollten entfallen.

Im nervenÃ¤rztlichen Zusatzgutachten von Dr.P./Dr. S. vom 15.01.2003
diagnostizierten diese einen essentiellen Tremor sowie eine depressive StÃ¶rung in
der Vorgeschichte, derzeit in Remission. Die SachverstÃ¤ndigen fanden im
Untersuchungszeitpunkt keine wesentlichen depressiven Symptome und auch keine
psychoorganische BeeintrÃ¤chtigung. Der essentielle Tremor wurde als
Ã¼berwiegend am Kopf ausgeprÃ¤gt beschrieben, funktionelle StÃ¶rungen
wÃ¼rden sich daraus allenfalls bei lÃ¤nger anhaltenden feinmotorischen
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Leistungen ergeben. Die Gutachter hielten insgesamt noch regelmÃ¤Ã�ig leichte
und mittelschwere Arbeiten ohne besondere Anforderung an die feinmotorische
Leistung und ohne Arbeiten mit viel Kundenkontakt vollschichtig fÃ¼r mÃ¶glich;
eine EinschrÃ¤nkung der LeistungsfÃ¤higkeit in quantitativer Hinsicht wurde
ausdrÃ¼cklich ausgeschlossen, ebenso eine BeeintrÃ¤chtigung der Anpassungs-
und UmstellungsfÃ¤higkeit.

Das SG wies die Klage mit Urteil vom 17.01.2003 ab. Es legte dar, dass die
Voraussetzungen fÃ¼r eine Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit bzw. teilweiser oder
voller Erwerbsminderung nach Â§Â§ 43 Abs.1 und Abs.2, 240 Sechstes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VI) nicht gegeben seien, da eine relevante
Erwerbsminderung bei dem KlÃ¤ger nicht vorliege. Zwar sei die ErwerbsfÃ¤higkeit
nach den Ã¤rztlichen Feststellungen der Dres.Z. , P. und S. durch verschiedene
GesundheitsstÃ¶rungen eingeschrÃ¤nkt, aber nicht in einem solchen MaÃ�e, dass
der KlÃ¤ger nicht mehr in der Lage wÃ¤re, mindestens sechs Stunden tÃ¤glich
erwerbstÃ¤tig zu sein. Es bestÃ¼nden lediglich qualitative EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r
leichtere kÃ¶rperliche Arbeiten (Wechsel zwischen Gehen, Stehen und Sitzen, ohne
stÃ¤ndiges BÃ¼cken, Zwangshaltungen, schweres Heben und Tragen, ohne groÃ�e
Anforderungen an das FeingefÃ¼hl der Finger, keine Arbeiten auf Leitern und an
laufenden Maschinen, keine Anforderungen an Schwindelfreiheit). Es kÃ¶nne
dahingestellt bleiben, ob der KlÃ¤ger mit diesem LeistungsvermÃ¶gen die letzte
TÃ¤tigkeit als Monteur noch verrichten kÃ¶nne. Er genieÃ�e insoweit keinen
Berufsschutz. Nach den GrundsÃ¤tzen der objektiven Beweislast sei von einer
ungelernten TÃ¤tigkeit auszugehen, nachdem sich Anlernzeiten nicht mehr
ermitteln lieÃ�en. Als ungelernter Arbeiter sei der KlÃ¤ger auf praktisch alle
BerufstÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes verweisbar. Der konkreten
Benennung eines Verweisungberufes bedÃ¼rfe es nicht. Eine schwere spezifische
Leistungsbehinderung oder eine Summierung ungewÃ¶hnlicher
LeistungseinschrÃ¤nkungen, die den Zugang des KlÃ¤gers zu leichten Arbeiten des
allgemeinen Arbeitsmarktes zusÃ¤tzlich einschrÃ¤nken, liege nicht vor. Es sei nicht
erkennbar, dass das bei ihm festgestellte RestleistungsvermÃ¶gen nicht noch
solche kÃ¶rperlichen Verrichtungen erlaube, die bei ungelernten TÃ¤tigkeiten
Ã¼blicherweise gefordert wÃ¼rden (z.B. Zureichen, Abnehmen, Transportieren,
Reinigen, Bedienen von Maschinen, Kleben, Sortieren, Verpacken, Zusammensetzen
von Teilen etc.).

Mit der Berufung wendet sich der KlÃ¤ger gegen dieses Urteil und trÃ¤gt zum einen
vor, sein Gesundheitszustand sei nicht ausreichend gewÃ¼rdigt worden, auch habe
sich dieser verschlechtert, denn es werde ihm tÃ¤glich schlecht, er fÃ¼hle sich
schwach und sondere sich ab. Zum anderen sei seine in Deutschland ausgeÃ¼bte
BerufstÃ¤tigkeit zu Unrecht in die niedrigste Stufe mit dem Leitberuf des
ungelernten Arbeiters eingestuft worden. Aus seinen Unterlagen gehe sein Gehalt
hervor, aus dem man auf die Stufe seiner BeschÃ¤ftigung schlieÃ�en kÃ¶nne. Auch
entsprÃ¤chen die im Urteil angefÃ¼hrten Verrichtungen nicht seinem festgestellten
RestleistungsvermÃ¶gen.

Er legte einen Entlassungsbericht aus stationÃ¤rer Behandlung in der Zeit vom
24.04. bis 21.05.2003 der "Dienststelle fÃ¼r Neurologie, Psychiatrie und Schutz der
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mentalen Gesundheit" in S. mit den Diagnosen "Depression, hypertensive
Encephalopathie, Parkinson-Syndrom" und der Beurteilung vollstÃ¤ndiger
ArbeitsunfÃ¤higkeit vor.

Im Hinblick auf eine mÃ¶gliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes
beauftragte der zustÃ¤ndige Senat den Neurologen und Psychiater Dr.W. mit der
Erstellung eines weiteren nervenÃ¤rztlichen Fachgutachtens. Der SachverstÃ¤ndige
erhob nach ambulanter Untersuchung des KlÃ¤gers in seinem Gutachten vom
18.12.2003 einen aufregungsabhÃ¤ngigen, essentiellen Tremor, der sicherlich nicht
einem parkinsonistischen Syndrom entsprach, daneben eine geringe depressive
Diathese ohne VitalstÃ¶rungen, ohne Hemmungszeichen, ohne kognitive
EinbuÃ�en, mit nur geringen Einwirkungen auf die Antriebsstruktur, ferner
wirbelsÃ¤ulenabhÃ¤ngige Beschwerden ohne Nervenwurzelreizerscheinungen bei
einer diskreten ISG-Arthrose links.

Im Vergleich zu den Vorbegutachtungen durch Dr.Z. und Dres.P. fand er keine
Ã�nderung, insbesondere auch keine Verschlechterung. Vielmehr bestÃ¤tigte er
nach erneuter Befunderhebung die diagnostische EinschÃ¤tzung und Bewertung
des BeeintrÃ¤chtigungsgrades in diesen Gutachten aus sozialmedizinischer Sicht
und gelangte zu der EinschÃ¤tzung, dass dem KlÃ¤ger weiterhin leichte bis
mittelschwere Arbeiten im Wechsel zwischen Gehen, Stehen und Sitzen, ohne
schweres Heben und Tragen von Lasten, ohne Ã�berkopfarbeiten und ohne
besondere Anforderungen an die manuelle Geschicklichkeit vollschichtig mÃ¶glich
seien. Zwar kÃ¶nne er wegen des essentiellen Tremors nicht mehr als Monteur
arbeiten, wohl aber sonstige TÃ¤tigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
verrichten, insbesondere die zuletzt wahrgenommene TÃ¤tigkeit als PfÃ¶rtner. Die
Anpassungs- und UmstellungsfÃ¤higkeit sah der Gutachter nicht eingeschrÃ¤nkt,
weitere Ã¤rztliche Begutachtungen hielt er ausdrÃ¼cklich fÃ¼r nicht erforderlich.

Der KlÃ¤ger legte anschlieÃ�end einen weiteren Ã¤rztlichen Bericht Ã¼ber eine
Kontrolluntersuchung vom 27.02.2004 durch den behandelnden Neuropsychiater in
S. vor, in dem die bereits frÃ¼her mitgeteilten Diagnosen (u.a. "Parkinson-
Syndrom") wiederholt wurden und von verminderten Willens- und Antriebs-
Dynamismen und ReiseunfÃ¤higkeit die Rede war.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�,

das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom 17.01.2003 sowie den Bescheid der
Beklagten vom 13.11.2000 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
07.05.2001 aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, ihm Rente wegen Berufs-
bzw. ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfweise wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung
zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie verweist darauf, dass die Bewilligung einer Rente wegen Minderung der
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ErwerbsfÃ¤higkeit durch den VersicherungstrÃ¤ger in Jugoslawien keinerlei Einfluss
auf die Entscheidung Ã¼ber einen Rentenanspruch nach deutschen
Rechtsvorschriften habe. Dieser sei nur dann erfÃ¼llt, wenn die Voraussetzungen
der einschlÃ¤gigen deutschen gesetzlichen Vorschriften erfÃ¼llt seien. Die Begriffe
der Erwerbsminderung und BerufsunfÃ¤higkeit im deutschen Recht seien nicht
identisch mit den in Jugoslawien vorgesehenen Voraussetzungen von
VersicherungsfÃ¤llen bei Renten wegen Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit.

Wegen der Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Gerichtsakten
sowie auf die begezogenen Akten der Beklagten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143,151
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -), sie erweist sich aber nicht als begrÃ¼ndet.

Das angefochtene Urteil ist nicht zu beanstanden. Zu Recht hat das Erstgericht den
geltend gemachten Rentenanspruch aufgrund der durchgefÃ¼hrten
Beweisaufnahme verneint.

Weder die Voraussetzungen einer Berufs- bzw. ErwerbsunfÃ¤higkeit noch die einer
teilweisen oder vollen Erwerbsminderung liegen danach vor.

Nach Â§ 43 Abs.2 SGB VI in der hier aufgrund des Rentenantrages vom 22.02.1999
bis 31.12.2000 geltenden Fassung sind berufsunfÃ¤hig Versicherte, deren
ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte
derjenigen von kÃ¶rperlich, geistig und seelisch gesunden Versicherten mit
Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken
ist; dabei umfasst der Kreis der TÃ¤tigkeiten, nach denen die ErwerbsfÃ¤higkeit zu
beurteilen ist, alle TÃ¤tigkeiten, die den KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten des
Versicherten entsprechen und ihm unter BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des
Umfangs der Ausbildung sowie seines bisherigen Berufs und der besondere
Anforderungen der bisherigen BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen;
berufsunfÃ¤hig ist nicht, wer eine zumutbare TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben
kann.

ErwerbsunfÃ¤hig sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht
absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, eine ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser
RegelmÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben oder Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zu
erzielen, das ein Siebtel der monatlichen BezugsgrÃ¶Ã�e bzw. monatlich DM 630,00
Ã¼bersteigt; erwerbsunfÃ¤hig ist nicht, wer eine TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼bt
oder eine solche vollschichtig ausÃ¼ben kann; dabei ist die jeweilige
Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen (Â§ 44 Abs.2 SGB VI in der bis
31.12.2000 geltenden Fassung). Diese Voraussetzungen sind ebenso wie die der
vom SG im einzelnen aufgefÃ¼hrten ab 01.01.2001 geltenden Vorschriften nicht
gegeben.

Die zusÃ¤tzliche Begutachtung des KlÃ¤gers im Berufungsverfahren durch Dr.W.
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bestÃ¤tigt die auf nervenÃ¤rztlichem Gebiet (und den angrenzenden Gebieten)
erhobenen GesundheitsstÃ¶rungen und ihre sozialmedizinische
Leistungsbeurteilung erneut. In seinem Gutachten vom 18.12.2003 setzt sich der
SachverstÃ¤ndige ausfÃ¼hrlich mit der medizinischen Vorgeschichte beim KlÃ¤ger
auseinander, insbesondere in diesem Zusammenhang mit dem schon bei
Antragstellung und in frÃ¼heren Gutachten erhobenen Zittern des Kopfes und der
oberen GliedmaÃ�en. Er sprach insoweit von einem kleinamplitudigen,
aufregungsabhÃ¤ngig verstÃ¤rkbaren "Nein"-Tremor vom Agonisten-
Antagonistentyp in Ruhe, in Vorhalte und bei Intension, wobei ansonsten Reflexe
und Motorik im wesentlichen ungestÃ¶rt waren, keine Paresen,
KoordinationsstÃ¶rungen, spastischen Zeichen oder SensibilitÃ¤tsdefizite
vorhanden waren und auch der Bewegungsfluss durchwegs ungestÃ¶rt war.
Daneben bestand eine lediglich "zarte depressive Diathese" ohne Vitalzeichen, ohne
Hemmungszeichen und ohne kognitive EinbuÃ�en.

Als nur schwer nachvollziehbar bezeichnet Dr.W. die derzeitige Behandlung des
essentiellen Tremors mit einem Anti-Parkinson-Mittel, das die depressive Diathese
verstÃ¤rke und bei der Grundkrankheit des Tremors nichts bewirke. Die in
Jugoslawien gestellte Vordiagnose eines Parkinson-Syndroms kÃ¶nne ausdrÃ¼cklich
nicht bestÃ¤tigt werden: Der Tremor sei der Ausgestaltung nach fÃ¼r ein solches
Syndrom gÃ¤nzlich untypisch (Persistieren unter Intension, keinerlei Rigor oder
Akinese). Gleiches gelte fÃ¼r die diagnostische Annahme einer hypertensiven
Encephalopathie, fÃ¼r die sich weder von der Motorik noch von der Psychomotorik
noch vom kognitiven Leistungsstatus her Anhaltspunkte ergeben.

Der Senat hÃ¤lt die AusfÃ¼hrungen des Dr.W. fÃ¼r ausfÃ¼hrlich, schlÃ¼ssig und
nachvollziehbar. Er schlieÃ�t sich auch der daraus folgenden Leistungsbeurteilung
an und sieht im Ã�brigen keine Notwendigkeit zu weiteren medizinischen
Ermittlungen aufgrund des zuletzt vom KlÃ¤ger noch vorgelegten Ã¤rztlichen
Berichts vom 27.02.2004 mit den bekannten in Sombor gestellten Diagnosen.

Mit dem danach verbliebenen vollschichtigen LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers
fÃ¼r leichte bis sogar zumindest teilweise mittelschwere Arbeiten mit den oben
genannten qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen ist der KlÃ¤ger weder berufs-
noch erwerbsunfÃ¤hig. Auch der Senat ist â�� wie das Erstgericht â�� der
Auffassung, dass der KlÃ¤ger nach seinen in Deutschland verrichteten TÃ¤tigkeiten
zum Kreis der ungelernten bzw. allenfalls kurzfristig angelernten Arbeitnehmer zu
zÃ¤hlen ist. Dies hat er selbst bei der ausfÃ¼hrlichen Anamneseerhebung durch
Dr.W. bestÃ¤tigt, in der er seine in Deutschland verrichteten TÃ¤tigkeiten beschrieb
und sich als Hilfsarbeiter bei Mastarbeiten bezeichnete. LÃ¤ngere Anlernzeiten sind
jedenfalls aufgrund der Tatsache, dass Ã¼ber den letzten Arbeitgeber keine
nÃ¤heren Angaben Ã¼ber die dort zwischen August 1976 und November 1977
verrichteten Arbeiten mehr zu erhalten sind, nicht nachgewiesen. Auch aus
eventuellen Gehaltslisten, die der KlÃ¤ger im Ã�brigen aber nicht vorgelegt hat,
lieÃ�en sich keine konkreten SchlÃ¼sse Ã¼ber eine Gehaltsentwicklung aufgrund
lÃ¤ngerer Anlernzeit ziehen, da der Umfang der Arbeitszeit (Ã�berstunden ?) nicht
mehr bekannt ist.
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Im Ã�brigen ist festzustellen, dass der KlÃ¤ger nach Ã¤rztlichen Feststellungen in
jedem Fall eine TÃ¤tigkeit wie die zuletzt in Jugoslawien ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit
eines PfÃ¶rtners weiterhin vollschichtig verrichten kÃ¶nnte. Auf solche TÃ¤tigkeiten
wÃ¤re er selbst dann verweisbar, wenn er aufgrund einer Anlernzeit von 18
Monaten zum Monteur (wie im SG-Verfahren behauptet) dem gehobenen
Anlernbereich im Rahmen des vom Bundessozialgericht zur PrÃ¼fung von
BerufungsunfÃ¤higkeit entwickelten Berufsgruppenschemas zuzuordnen wÃ¤re.

Bei dieser Sachlage hat die Berufung keinerlei Aussicht auf Erfolg. Sie ist mit der
Kostenfolge aus Â§ 193 SGG zurÃ¼ckzuweisen.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gem. Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 17.06.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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